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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE6844371 
 
Gebietsname: Oberlauf des Weißen Regens bis Kötzting mit Kaitersbachaue 
 
Größe: 635 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung der Oberpfalz 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

3260 Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 
fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

6230* Artenreichen montanen Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Fes-
tland) auf Silikatböden 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und lehmig-schluffigen Böden 
(Molinion caeruleae) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

* = prioritär 

 
 
 
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1337 Castor fiber Biber 

1061 Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1355 Lutra lutra Fischotter 

1029 Margaritifera margaritifera Flussperlmuschel 

1163 Cottus gobio Groppe 

1059 Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
* = prioritär 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt der vielfältig strukturierten Bachaue mit extensiven Grünlandbereichen mit einem der bedeu-
tendsten und weit gestreuten Vorkommen beider Wiesenknopf-Ameisenbläulinge sowie Feuchtge-
bietskomplexen und einer störungsarmen Quellregion. Erhalt der für die Lebensraumtypen charakte-
ristischen Vegetations- und Habitatstrukturen, der typischen Artengemeinschaften und wertgebenden 
Arten wie dem Wachtelkönig. Erhalt des biotopprägenden Wasser- und Nährstoffhaushalts. Erhalt 
naturnaher und unzerschnittener Auen-Lebensraumkomplexe. Erhalt der funktionalen Einbindung der 
Lebensräume in den Komplexlebensraum. Erhalt von Vernetzungsstrukturen wie Bachläufen, Wald-
säumen und Gräben. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vege-
tation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion, insbesondere der natürli-
chen Fließgewässerdynamik. Erhalt des naturraumbedingten Gewässerchemismus und einer gu-
ten Gewässerqualität insbesondere im Hinblick auf das Vorkommen des Fischotters und der 
Flussperlmuschel. Erhalt der unverbauten Flußabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 
Stauwerke, Wasserausleitungen o. Ä. Erhalt von Uferanrissen- und abbrüchen. Erhalt der Anbin-
dung von Seitengewässern und Altgewässern als wichtige Refugial- und Teillebensräume. Erhalt 
der Durchgängigkeit für Gewässerorganismen. Erhalt der naturnahen Fischbiozönose in den 
Gewässern. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung weitgehend gehölzfreier, Artenreicher montaner Borstgrasrasen 
(und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden mit ihren charakteristi-
schen Pflanzen- und Tierarten. Erhalt strukturbildender Elemente wie Säume und Waldrandzo-
nen zur Wahrung der Biotopverbundfunktion und als Habitatelemente charakteristischer Arten-
gemeinschaften. Erhalt bestandsprägender regionaltypischer Nutzungsformen. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und 
tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) und Feuchten Hochstaudenfluren der plana-
ren und montanen bis alpinen Stufe als weitgehend gehölzfreie Bestände. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) in ihren nutzungsgeprägten Ausbildungsformen, auch im Hinblick auf 
ihre Funktion als Lebensraum für Wiesenvögel. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) mit standortheimischer Baumarten-
Zusammensetzung sowie naturnaher Bestands- und Altersstruktur und eines ausreichend hohen 
Alt- und Totholzanteils. Erhalt eines naturnahen Gewässerregimes.  

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Bibers im Weißen Regen mit seinen Auenbe-
reichen, seinen Nebenbächen mit ihren Auenbereichen, Altgewässern und in den natürlichen o-
der naturnahen Stillgewässern. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichender Uferstreifen für die 
vom Biber ausgelösten dynamischen Prozesse. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Fischotters. Erhalt strukturreicher Fließgewäs-
ser einschließlich ihrer Überschwemmungsbereiche mit einem ausreichenden Fischbestand. Er-
halt ausreichend störungsarmer Räume in Fischotter-Habitaten. Erhalt der biologischen Durch-
gängigkeit der Fließgewässer und ihrer Auen. Erhalt einer ausreichenden Restwassermenge von 
Ausleitungsstrecken in vom Fischotter besiedelten Regionen. Erhalt von Uferrändern als Wan-
derkorridore, insbesondere unter Brücken. Erhalt einer extensiven Nutzung bzw. Pflege im Über-
schwemmungsbereich von Fließgewässern. 

8. .Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Groppe. Erhalt eines reichstrukturierten Ge-
wässerbetts mit ausreichend Versteck-, Laich- und Brutmöglichkeiten. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings 
und des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings einschließlich der Bestände des Großen Wie-
senknopfs (Sanguisorba officinalis) und der Wirtsameisenvorkommen. Erhalt von Feuchtbioto-
pen. Erhalt von nicht oder nur periodisch genutzten Saumstrukturen und Hochstaudenfluren. Er-
halt von extensiv beweideten Flächen mit Vorkommen vom Hellen Wiesenknopf-
Ameisenbläuling. Schutz großer Populationen als Wiederbesiedlungsquellen für benachbarte ge-
eignete Habitate. Erhalt des Habitatverbunds von kleinen, individuenarmen Populationen inner-
halb einer Metapopulation. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Flussperlmuschel. Erhalt einer ausreichend 
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guten Gewässerqualität in Flussperlmuschelbächen. Erhalt strukturreicher Gewässer mit gut 
durchströmtem, sandigem bis kiesigem Interstitial einschließlich Ufervegetation und -gehölzen. 
Erhalt von ausreichend breiten, unbeeinträchtigten Uferrändern. Verhindern der Einleitung von 
Abwässern, Gülle, Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln in die Gewässer. Erhalt der Bachforel-
len-Vorkommen. 

 


